
974 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (848 der Bei
lagen): Abkommen zwischen der Republik 
österreich und der Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Ver-

mögen 

Das vorliegende Abkommen wurde am 
7. März 1978 in Wien unterzeichnet. Es bezieht 
sich in seinem Anwendungsbereich auf die 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen. 

Das Abkommen folgt in \Seinem formalen 
Aufbau im wesentlichen dem vom Fiskalkomitee 
der OECD au\Sgearbeiteten Musterabkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung des Ein
kommens und des Vermögens. Die Doppelbe
steuerung wird in bei den Staaten grundsätzlich 
nach der sogenannten "Befreiungsmethode" be
seitigt, das heißt, daß die einzelnen Besteue
rungsobjekte in jeweils einem der heiden Ver
tragsstaaten zur aussch1ießllichen Besteuerung zu
geteilt werden. Nur im Falle von Dividenden 
und Lizenzen wird die Doppelbesteuerung nach 
der sogenannten "Anrechnungsmethode" besei
tigt, das heißt, daß zwar beide Vertragsstaaten 
in solchen Fällen ein Besteuerungsrecht besitzen, 
daß der Wohnsitz staat des Empfängers der Ein
künfte aber verpflichtet rist, die im anderen Ver
tragsstaat erhobene Steuer auf seine eigene Steuer 
anzurechnen. 

Teschi 

Berimterstatter 

Das vorliegende Abkommen ist ge\Setzändernd 
und darf daher nur mit Genehmigung des Natio
nalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG abgeschlos
sen werden. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 27. Juni 1978 in Verhandlung genom
men und nach einer Debatte, an der sich außer 
dem Berichterstatter die Abgeordneten Dipl.
Ing. Dr. Z i t t m a y r, Dkfm. DDr. K ö n i g 
und Dkfm. Go r ton beteiLigten, einstimmig 
beschlossen, dem Nationalrat die. Genehmigung 
des Abschlusses des Abkommens zu empfehlen. 

Der Auschuß ist der Meinung, daß im vorIie
genden Falle die Erlassung von Gesetzen zur 
Erfüllung des Staatsvertrages im Sinne des 
Art. 50 Abs. 2 B-VG in der geltenden Fassung 
entbehrlich ist. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanz
und Budgetausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Abkommens zwischen der 
Republik österreich und der Tschechoslowaki
schen Sozialistischen RepubIik zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
(848 der Beilagen) wird verfassungsmäßig ge
nehmigt. 

Wien, 1978 06 27 

Mühlbacher 

Obmannstellvertreter 
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